PAGE  
Mittelstandslexikon


BASLER KONVENTION

Basler Konvention zur Kontrolle grenzüberschreitender Transporte gefährlicher Abfälle

Ob in Fässern eines Giftmüllfrachters oder auf einem LKW - seit Beginn der achtziger Jahre wurde wiederholt illegale Transporte von gefährlichem Müll in Entwicklungsländer aufgedeckt – unter anderem in Marokko, Nigeria, Indien, aber auch Belgien oder Rumänien. Dabei handelte es sich um giftige Industrieabfälle, die in Westeuropa oder den USA wegen strenger Umwelt-Auflagen nur unter hohen Kosten behandelt werden durften. Sie wurden vornehmlich nach Afrika, Asien und Osteuropa zu „Dumping-Preisen“ geliefert, ohne daß dort eine umwelt-verträgliche Behandlung garantiert war.

Nach zahlreichen Skandalen bereiteten 1987 die Vereinten Nationen eine Internationale Abfall- Konvention vor. Dies führte im März 1989 in der von 115 Staaten beschlossenen Basler Konvention, durch die Giftmüll-Exporte eingeschränkt und besser kontrolliert werden sollen. Nachdem mehr als 20 Staaten die Konvention ratifiziert hatten, ist die Baseler Konvention am 5. Mai 1992 in Kraft getreten. Die Konvention verlangt, daß vor einem Mülltransport stets die schriftliche Zustimmung des Empfängerlandes vorliegen muß. Generell sollen Giftmülltransporte beim Konventionssekretariat in Basel angemeldet werden. Zudem sind die Unterzeichnerländer verpflichtet, illegale oder fehlgeschlagene Exporte aus ihrem Land wieder zurückzunehmen, was mit enormen Kosten für den mittelständischen Exporteur verbunden. Ein völliges Verbot von Giftmüll- Exporten ist nicht vorgesehen und auch nach EU-Verträgen nicht möglich. Brunnenvergiftung war schon im Mittelalter – auch in Sachsenspiegel und Preußischen Allgemeinem Landrecht - in Europa Straftatbestand. Umweltvergiftung von Luft, Wasser und Boden ist heute Umweltstrafrechts-Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch - § 330a „Schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften“ wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zehn Jahren bestraft.

Für das Deutsche Forum Nachhaltiger Mittelstand gilt der Grundsatz : GIFT VOR MENGE, das heißt in allen betrieblichen Umweltvorsorgemaßnahmen muss Schadstoff-Eliminierung absolute Priorität haben. Hier müssen strengste Regeln eingehalten werden - das gilt vor allem auch für Abfallexportverträge mit nicht seriösen Anbietern. Rat erteilt der BVMW-Partnerverband bvse/Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung – www.bvse.de. 
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